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Zitat von thunderdan

Wie kann man denn bei einem Zentralabitur die Aufgaben (der schriftlichen Prüfungen)
selber erstellen? In NRW sind die zum Glück vorgegeben.

Indem man eine Regelung erstellt, die nichts Halbes und nichts Ganzes ist. 
Für meine Fächer (D/E) gilt: In Deutsch wird eine Aufgabe aus dem Pool gestellt, drei Aufgaben
müssen wir Fachlehrer selbst erstellen und einreichen. In Englisch kommt ein 90-minütiges Hör-
/Leseverstehen zentral, die textproduzierenden Aufgaben werden von uns erstellt. Das erste
Zentralabitur wird 2017 geschrieben. Bis dahin müssen und mussten wir in D 4 Aufgaben selbst
erstellen und einreichen, in E 2 Aufgaben erstellen und einreichen. So kriegt man seine
Herbstferien auch rum, denn die Abiture müssen relativ zeitnah nach den Herbstferien beim
KuMi liegen.
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